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die Kosten für die Entwicklung und die Realisierung 
der Neuerung in der auf ein Benutzungsjahr entfal
lenden Hohe abzuziehen. Der nach Abzug der Kosten 
für die Entwicklung und die Realisierung der Neue
rung verbleibende Nutzen ist die Grundlage für die 
Vergütung gemäß § 27 Absätze 1 und 2 der Neuerer
verordnung.

(5) Soweit Vor- und Nachteile nicht in Geld ge
messen werden können, sind sie zu beschreiben. Sie 
sind entsprechend ihrer Bedeutung einzuschätzen und 
gegenüberzustellen. Dabei sind die auf ein Jahr ent
fallenden Aufwendungen für die Entwicklung und 
die Realisierung der Neuerung ebenfalls zu beschrei
ben und zu berücksichtigen. Der so ermittelte Nutzen 
ist die Grundlage für das Festsetzen der Vergütung 
gemäß § 27 Absätze 1 und 3 Ziff. 2 der Neuererver
ordnung.

§3
Führt die Benutzung einer Neuerung zur Verbesse

rung der Organisation oder zur Vereinfachung der 
Arbeitsweise der Verwaltung, so ist der Nutzen, wel
cher dem Berechnen oder dem Festsetzen der Ver
gütung zugrunde zu legen ist, entsprechend den Be
stimmungen dieser Anordnung zu ermitteln.

2. A b s c h n i t t  
Die Ermittlung der "Vor- und Nachteile

1. U n t e r a b s c h n i t t

Veränderung des Aufwandes 
an lebendiger oder vergegenständlichter Arbeit

Grundsätze

§4
(1) Die Senkung des Aufwandes an lebendiger oder 

vergegenständlichter Arbeit wird, an der Kostenein
sparung gemessen. Die Kosteneinsparung ist durch 
die Veränderung der Arbeits-, Material- und anderen 
Normen zu sichern.

(2) Die Kosteneinsparung gemäß Abs. 1 wird er
mittelt durch den Vergleich

— der mit der Benutzung der Neuerung während des 
Benutzungsjahres entstandenen Kosten

mit
— den Kosten, die in diesem Zeitraum bei der glei

chen Menge an Erzeugnissen ohne die Benutzung 
der Neuerung entstanden wären.

Dabei ist grundsätzlich von den Kosten je Einheit 
oder Stüde der Erzeugnisse auszugehen. Die Kosten
einsparung je Einheit oder Stück ist mit der im Be
nutzungsjahr hergestellten Menge zu multiplizieren.

(3) Wird durch die Benutzung einer Neuerung der 
Aufwand an lebendiger oder vergegenständlichter 
Arbeit erhöht, so sind die Bestimmungen dieses 
Unterabsdmittes entsprechend anzuwenden.

§5
(1) Wird der Bezug von Erzeugnissen durch eigene 

Herstellung oder wird die eigene Herstellung durch 
den Bezug von Erzeugnissen ersetzt, so sind die Her

stellungskosten im benutzenden Betrieb mit den ent
sprechenden Kosten im Lieferbetrieb der Erzeugnisse 
zu vergleichen. Sind die Kosten des Lieferbetriebes 
nicht zu ermitteln, so ist im benutzenden Betrieb 
ein Preis zu kalkulieren und dieser mit dem Bezugs
preis zu vergleichen. Bei diesen Vergleichen sind die 
Transport- und Zirkulationskosten zu berücksichtigen. 
Die Differenz zwischen den Kosten oder den Preisen 
ist als Vor- oder Nachteil zu berücksichtigen.

(2) Werden fremde Leistungen gegen Eigenleistun
gen ausgetauscht oder umgekehrt, so ist Abs. 1 ent
sprechend anzuwenden.

§6
Lohn

(1) Der Aufwand an lebendiger Arbeit ist auf der 
Grundlage des Grund- und Hilfslohnes sowie der 
Lohnzuschläge zu messen.

(2) Zu dem Grund- und Hilfslohn ist ein Zuschlag 
in Höhe von 25% für die lohnabhängigen Kosten 
hinzuzurechnen. Dieser Zuschlag beträgt bei Löhnen 
nach dem Bergbautärif 35 %. Der Gemeinkosten
zuschlagssatz wird nicht berücksichtigt.

§7
Grund- und Hilfsmaterialien, fremde Leistungen

(1) Der Aufwand an Grund- und Hilfsmaterial ein
schließlich Energie ist auf der Grundlage des Preises, 
der im Betrieb kostenwirksam ist, zu messen. Der bei 
der Verarbeitung des Materials anfallende Schrott ist 
am Schrotterlös zu messen.

(2) Fremde Leistungen sind wie Material zu be
handeln.

§8
Arbeitsmittel

Der Aufwand an Arbeitsmitteln ist auf der Grund
lage der auf ein Jahr entfallenden Kosten für die 
betreffenden Arbeitsmittel zu messen. Ein durch den 
Verkauf von Arbeitsmitteln erzielter Erlös wird nicht 
berücksichtigt.

§9
Ausschuß und Nacharbeit

Der Aufwand für Ausschuß und Nacharbeit ist nach 
den §§ 6 bis 8 zu messen.

§10
Umlaufmittel

Werden durch die Benutzung einer Neuerung die 
materiellen Umlaufmittel verringert, so sind 10 % der 
eingesparten Umlaufmittel als Vorteil zu berücksich
tigen, soweit die eingesparten Umlaufmittel nicht be
reits als Kosteneinsparung nach anderen Bestimmun
gen dieser Anordnung zu ermitteln sind.

2. U n t e r a b s c h n i t t

Änderung des Gebrauchswertes

§11
(1) Der höhere Gebrauchswert der im Benutzungs

jahr neuerungsgemäß hergestellten neu- oder weiter
entwickelten Erzeugnisse ist an der Senkung des Auf-


